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RS OGH 1999/1/19 7Ob210/98b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1999

Norm

ABS Art3 Abs2

VersVG §61

Zusatzklausel F 601 Pkt5.1.5

Rechtssatz

Das Unterlassen der Temperaturmessungen am eingelagerten Heu nach dem problemlosen Verstreichen des für eine

Selbstentzündung kritischen Zeitraumes ist nicht als grob fahrlässige Verhaltensweise zu beurteilen.

Entscheidungstexte
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